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1. Erfordernis der Planung 

Die Ortsgemeinde Anschau beabsichtigt die 1. Änderung und Erweiterung des rechtskräfti-
gen Bebauungsplans „Auf Weiler Büsch“.  

Mit dem ursprünglichen Bebauungsplan, der am 03.06.1994 Rechtskraft erlangt hat, wurden 
durch die Ortsgemeinde seinerzeit die planungsrechtlichen Zulässigkeitsvoraussetzungen für 
die Ansiedlung von Gewerbebetrieben geschaffen. Insbesondere sollten für ortsansässige 
Handwerks- und Gewerbebetriebe entsprechende Flächenpotenziale für die Verlagerung ih-
rer Betriebsstätten aus der beengten Ortslage bereitgestellt werden. 

Zwischenzeitlich haben sich einige Betriebe angesiedelt. So ist u.a. auf dem Flurstück Ge-
markung Anschau, Flur 5, Flurstück 3/1 ein Zimmereibetrieb entstanden. Die betriebliche 
Entwicklung in den letzten Jahren hat dazu geführt, dass für diesen Betrieb ein Erweite-
rungsbedarf besteht. Aufgrund der gegebenen Rahmenbedingungen auf dem Betriebs-
grundstück und den hieraus resultierenden innerbetrieblichen Abläufen ist eine Erweiterung 
des Betriebs unter Inanspruchnahme der nordöstlich der bestehenden Gebäude gelegenen 
Flächenteile notwendig.  

Dieser betrieblichen Erweiterungsabsicht stehen jedoch die Vorgaben des geltenden Bebau-
ungsplans entgegen bzw. der überwiegende Teil der für die Erweiterung notwendigen Flä-
chen ist dem Außenbereich nach § 35 BauGB zuzuordnen. Da für den Gewerbebetrieb die 
Privilegierungstatbestände des § 35 (1) BauGB nicht vorliegen und der Rechtsgrundlage 
nach § 35 (2) als „sonstiges Vorhaben“ verschiedene öffentliche Belange entgegenstehen, 
hat der Grundstückseigentümer an die Ortsgemeinde Anschau einen Antrag auf Änderung 
und Erweiterung des rechtskräftigen Bebauungsplans gestellt. Vorrangiges Ziel des Antrag-
stellers ist die Schaffung des Baurechts für seine betriebliche Entwicklung.  

Im Vorfeld der Einleitung des Verfahrens zur 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungs-
plans hat die Ortsgemeinde das Planungserfordernis i.S. des § 1 (3) BauGB geprüft. Seitens 
der Ortsgemeinde werden insbesondere die in § 1 (6) Nr. 8a BauGB verankerten Belange 
der Wirtschaft zur Rechtfertigung der Planung angeführt.  

Demnach hat eine planende Gemeinde u.a. die Aufgabe, die Belange der Wirtschaft durch 
ein ausreichendes, den wirtschaftlichen Bedürfnissen entsprechendes Flächenangebot zu 
berücksichtigen. 

Im vorliegenden Fall ist es für die Ortsgemeinde von Bedeutung, die Standortinteressen ei-
nes ortsansässigen Unternehmens an der weiteren Ausnutzung des vorhandenen Bestandes 
sowie das Bedürfnis nach Betriebserweiterung und -entwicklung zu gewährleisten. Die hin-
reichend konkret geäußerten Erweiterungsabsichten und zwischenzeitlich (tlw.) vollzogene 
bauliche Betriebsentwicklung des Zimmereibetriebs haben die Ortsgemeinde zur 1. Ände-
rung und Erweiterung des rechtskräftigen Bebauungsplans und somit gleichzeitig zur Erwei-
terung der bisher überplanten gewerblicher Bauflächen veranlasst. 

Damit will die Ortsgemeinde einen Beitrag für eine „aktive“ Wirtschaftsförderung mit dem Ziel 
der Erhaltung und Ausbau von Wirtschaftskraft vor Ort leisten. Ein weiteres Ziel ist die Schaf-
fung bzw. Erhaltung von Arbeitsplätzen vor Ort. 

Zur Begründung des städtebaulichen Erfordernisses wird weiterhin die nachhaltige Stärkung 
des vorhandenen Standortes und somit eine weitere Attraktivitätssteigerung des Gewerbe-
standortes Anschau sowie die Umsetzung der Vorgaben des Flächennutzungsplans der 
Verbandsgemeinde Vordereifel, wonach die gewerbliche Entwicklung in diesem Teilbereich 
der Ortsgemeinde Anschau bereits enthalten ist, angeführt. 
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2. Verfahrensrechtliche Aspekte 

Die Ortsgemeinde Anschau hat in der Sitzung am 17.03.2014 die Aufstellung des Bebau-
ungsplans beschlossen.  

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 (1) BauGB fand in der Zeit vom 
…………. bis einschließlich ………………… statt.   

Durch die Öffentlichkeit wurde keine Stellungnahme zum Bebauungsplan abgegeben. 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 
26.05.2015 am Verfahren nach § 4 (1) BauGB beteiligt.  

Nachfolgend aufgelistete Behörden haben eine abwägungsrelevante Stellungnahme abge-
geben: 

1. Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, 

2. Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Referat Abfallwirtschaft, 

3. Landesamt für Geologie und Bergbau, 

4. Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, 

5. Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie,  

6. Wasserversorgungs-Zweckverband Maifeld-Eifel, 

7. Verbandsgemeindeverwaltung Vordereifel, Abwasserwerk Vordereifel und  

8. Landesjagdverband Rheinland-Pfalz e.V., 

 

Diese sind im nachfolgenden Abwägungsvorgang abgebildet. 
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3 Abwägung der Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Behörden 
nach § 4 (1) BauGB  

 
3.1 Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Schreiben vom 02.07.2015 
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Abwägungsvorgang 

Bauleitplanung 
1. Es wird empfohlen, den letzten Satz (Hochglänzende (= spiegelnde) Metall- und Kunststofftei-

le) sind unzulässig) in der Textfestsetzung B, Ziffer 1 ersatzlos zu streichen. 

Für die abschließende Beurteilung von gestalterischen Belangen sind ohnehin die Vor-
gaben der Landesbauordnung heranzuziehen (und hier § 5 LBauO „Gestaltung“). Dem-
nach müssen bauliche Anlagen sowie andere Anlagen und Einrichtungen nach Form, 
Maßstab, Verhältnis der Baumassen und Bauteile zueinander, Werkstoff und Farbe so 
gestaltet sein, dass sie nicht verunstaltet wirken. Zudem sind bauliche Anlagen sowie 
andere Anlagen und Einrichtungen mit ihrer Umgebung so in Einklang zu bringen, dass 
sie das Straßen-, Orts- oder Landschaftsbild nicht verunstalten oder deren beabsichtigte 
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Gestaltung nicht stören. Auf die erhaltenswerten Eigenarten der Umgebung ist Rücksicht 
zu nehmen. 

Auf dieser Grundlage steht der Baugenehmigungsbehörde ein ausreichendes Steue-
rungsinstrumentarium zur Verfügung.  

2. Unter Verweis auf die in Ziffer 1 vorgenommene Abwägung ist die Textfestsetzung B, 
Ziffer 3 a) wie folgt zu überarbeiten: 

Leuchtfarben, Reflexoberflächen, blendende, Blinkende oder bewegliche Lichtwerbung, 
Laufschriften, Intervallschaltung bei Leuchtreklamen sowie Laserlichtwerbung sind nicht 
zulässig.  

Sichtwerbung in grellen Farben ist unzulässig. 

Auf den in Ziffer 2 angeführten § 5 der Landesbauordnung wird hingewiesen. 

3. Der im Teil C, Ziffer 4 der Textfestsetzungen enthaltene Hinweis zur Teilaufhebung des 
rechtsverbindlichen Bebauungsplans Weiler-Büsch für die im Geltungsbereich der 1. 
Änderung und Erweiterung gelegenen Flächen wird – wie von der Kreisverwaltung ange-
regt – an den Anfang der Textfestsetzungen gesetzt. 

4. Die Anregung nach Kennzeichnung der Teilaufhebung des Ursprungsplans wird berück-
sichtigt. 

5. Mit der 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans werden die textlichen und 
zeichnerischen Festsetzungen des rechtsverbindlichen Bebauungsplans für die im Gel-
tungsbereich der 1. Änderung und Erweiterung gelegenen Flächenteile unwirksam.  

Somit gelten – auch für die bisher schon im Geltungsbereich des rechtsverbindlichen 
Bebauungsplans gelegenen Flächenteile - nach Inkrafttreten der 1 Änderung und Erwei-
terung die nunmehr festgesetzte First- und Traufhöhe. Es ergeben sich daher keine Be-
reiche unterschiedlicher Nutzung i.S. des Planzeichens Nr. 15.14.  

Aus dem dargelegten Sachverhalt wird die Anregung der Kreisverwaltung nicht berück-
sichtigt. 

6. In der 1. Änderung und Erweiterung ist auf der Grundlage des § 9 (1) Nr. 4 BauGB 
I.V.m. §§ 12 (6), 14 und 23 (5) BauNVO) verbindlich festgesetzt, dass Nebenanlagen, 
Stellplätze und Garagen nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig 
sind. 

Auf diese Weise ist für diese baulichen Anlagen eine eindeutige und klar definierte Zu-
lässigkeitsvoraussetzung und -verortung definiert. Die vorgenannten baulichen Anlagen 
waren daher gemäß der ursprünglichen Vorgabe des Bebauungsplans, Stand frühzeitige 
Beteiligungsverfahren, auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen und somit auch 
innerhalb der festgesetzten Pflanzstreifen nicht zulässig.  

Mit der Festsetzung der Pflanzstreifen legt die Ortsgemeinde die Schaffung einer aus-
reichenden Eingrünung und somit einer hinreichenden Einbindung in das Orts- und 
Landschaftsbild als einen wesentlichen Grundzug der Planung fest. In der Begründung 
zur 1. Änderung und Erweiterung ist im Teil A, Kapitel 6.6 „Anpflanzen und Erhaltung 
von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen“ zudem das Planungsleitziel 
dargelegt, wonach die festgesetzten Pflanzstreifen die Gewährleistung einer Einbindung 
des Gewerbegebietes in das Landschaftsbild sowie die Definition eines „neuen“ Orts-
randes zum Ziel haben. 
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Die in der Stellungnahme angeführte Zulassungserteilung von baulichen Anlagen auf 
den nicht überbaubaren Grundstücksflächen im Rahmen der Befreiung nach § 31 (2) 
BauGB ist nicht von einer planerischen Bestimmung abhängig.  

Sie ist vielmehr immer möglich und hat im Wesentlichen die Funktion, im Fall von nicht 
vorhergesehenen Sonderfällen von den Festsetzungen eines Bebauungsplans abwei-
chen zu können. Sie greift erst nach Inkrafttreten des Bebauungsplans und liegt damit 
außerhalb dem Zuständigkeits- und Regelungsbereichs des Bebauungsplans im Pla-
nungsermessen der Genehmigungsbehörde. 

Auch im Fall der Festsetzung einer Grünfläche – wie in der nachfolgenden Ziffer 7 der 
Stellungnahme angeregt -  könnte eine Befreiung zur Anwendung kommen, denn selbst 
in Grünflächen sind ihrer jeweiligen Zweckbestimmung entsprechende und dienende 
bauliche (Neben)-Anlagen durchaus zulässig. 

Ebenso ist anzuführen, dass innerhalb einer festgesetzten Grünfläche eine Bebauung, 
die der Zweckbestimmung der jeweiligen Grünfläche dient und mit dieser vereinbar ist 
sowie zur normalen Ausstattung dazugehört, grundsätzlich – auch ohne eine Befreiung - 
zulässig ist.  

Im Übrigen ist die Möglichkeit der Erteilung einer Befreiung als „Kann-Bestimmung“ for-
muliert, so dass kein „zwingender“ Anspruch auf Genehmigung besteht. Für die Ertei-
lung einer Befreiung, die wie bereits erwähnt im Planungsermessen der Genehmigungs-
behörde liegt - müssen verschiedene Tatbestände erfüllt sein. So ist eine Befreiung nur 
zulässig, sofern die Grundzüge der Planung nicht berührt werden. Damit ist gewährleis-
tet, dass ein von der Gemeinde angestrebtes Leitbild der Planung nicht ohne weiteres 
durch die Genehmigungsbehörde „aufgehoben“ werden kann.  

Insofern ist durch die getroffenen Festsetzungen und den hierzu gehörenden Erläute-
rungen die Umsetzung der Grundzüge der Planung hinreichend gesichert und für die 
nachfolgenden Genehmigungsverfahren - auch im Fall von Anträgen und der Beurtei-
lung auf Befreiung - hinreichend konkretisiert. 

7. Im Rahmen der Vorberatungen hat der Ortsgemeinderat festgelegt, der Anregung der 
Kreisverwaltung Rechnung zu tragen und die festgesetzten Flächen zum Anpflanzen 
von Bäumen und Sträuchern zusätzlich mit der Festsetzung einer privaten Grünfläche 
zu überlagern. Ihrer angedachten Funktion entsprechend wird die private Grünfläche mit 
der Zweckbestimmung „Randgrün“ zeichnerisch und durch textliche Regelung festge-
setzt. 

In diesem Zusammenhang ist jedoch aus planungsrechtlicher Sicht auf den nachfolgen-
den Sachverhalt hinzuweisen: 

Die bisher getroffene Regelung der Festsetzung des Pflanzstreifens auf der Grundlage 
des § 9 (1) Nr. 25a BauGB auf den nicht überbaubaren Grundstücks hatte im vorliegen-
den Planungsfall den Vorteil, dass die entsprechend festgesetzten Flächen bei der Er-
mittlung/ Berechnung der zulässigen Grundflächenzahl - und somit bei der baulichen 
Ausnutzbarkeit des Grundstücks - im vollem Umfang angerechnet werden können.  

Im Gegensatz hierzu steht die nunmehr beschlossene Grünflächenfestsetzung nach § 9 
(1) Nr. 15 BauGB. Bei der Berechnung sind die mit dieser Festsetzung versehenen Flä-
chen nicht zu berücksichtigen. Dies hat eine Einschränkung der baulichen Ausnutzbar-
keit des künftigen Betriebsgrundstücks zur Folge. 

Zudem wird auf den in Ziffer 6 angeführten Sachverhalt verwiesen. Selbst mit der plane-
rischen Festsetzung einer Grünfläche ist aus planungsrechtlicher Sicht eine über das In-
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strument der Befreiung herbeigeführte Bebauung des Pflanzstreifens nicht in Gänze 
ausgeschlossen; zumal in einer Grünfläche die Errichtung von der Zweckbestimmung 
entsprechenden (untergeordneten) baulichen Anlagen ohnehin zulässig ist.    

 

8. Auf der Grundlage des § 9 (1) Nr. 11 BauGB kann die Gemeinde festsetzen, auf welche 
Art und Weise und an welcher Stelle andere Flächen als Verkehrsflächen an diese an-
zubinden sind. Aus planungsrechtlicher Sicht kann somit nur ein Anschlussgebot bzw. 
Anschlussverbot von Grundstücken an eine Verkehrsfläche festgelegt werden.  

Somit könnte in der vorliegenden 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans le-
diglich der Anschluss des Betriebsgrundstücks an die öffentliche Erschließungsstraße 
„Gewerbestraße“ geregelt werden.  

Da im umgebenden Außenbereich lediglich landwirtschaftliche Nutzflächen an das Plan-
gebiet unmittelbar angrenzen, sind die Anwendungsvoraussetzungen der Anregung auf 
der Grundlage des § 9 (1) Nr. 11 BauGB nicht gegeben. 

Vor diesem Hintergrund kann dieser Anregung nicht entsprochen werden.  

9. Für den in der Stellungnahme angesprochenen Absatz wird die Anregung wie folgt be-
rücksichtigt: 

„[…] Unter Berücksichtigung der im Bebauungsplan festgesetzten vorbeugenden immis-
sionsschutzrechtlichen Regelungen ist ein verträgliches Nebeneinander gegeben.“ 

Darüber hinaus erfolgt in der Begrünung im Teil A in den Kapiteln 5, 4. Spiegelstrich, 
6.1, 3. Absatz und im Teil B, Kapitel 2.1 und hier zum Schutzgut Bevölkerung, menschli-
che Gesundheit und intensive Erholungsnutzung (§ 1 (6) Nr. 7c BauGB) eine redaktio-
nelle Anpassung der Begründung i.S. der vorgebrachten Anregung. 

 

Brandschutz 
Löschwasser 

Lt. Mitteilung des zuständigen Versorgungsträgers Wasserversorgungs-Zweckverband Mai-
feld-Eifel (WVZ) kann für den Geltungsbereich der 1. Änderung und Erweiterung eine Trink- 
und Löschwassermenge von 13,4 l/s über mindestens 2 Stunden bereitgestellt werden. So-
fern eine höhere Löschwassermenge benötigt wird, ist das Plangebiet aus Sicht des Versor-
gungsträgeres nicht erschlossen. 

Da das Referat Brandschutz lt. der vorliegenden Stellungnahme einen Löschwassernach-
weis in Höhe von 1.600 l/min. über einen Zeitraum von 2 Stunden für angemessen hält, 
ergibt sich somit eine Versorgungslücke.  

Um dem in § 1 (6) BauGB verankertem Belang nach Gewährleistung einer ausreichenden 
Sicherheit der Bevölkerung i.S. des § 1 (6) BauGB gewährleisten zu können, wird daher be-
reits in der Ebene des Bebauungsplans eine entsprechende Festsetzung getroffen. Im nord-
westlichen Bereich erfolgt die Festsetzung einer Fläche für Versorgungsanlagen mit der 
Zweckbestimmung „Löschwasser“. Hierzu ist der Geltungsbereich entsprechend anzupas-
sen. In Ergänzung hierzu wird durch textliche Festsetzung geregelt, dass innerhalb dieser 
Fläche eine Einrichtung für die Vorhaltung von Löschwasser mit einer Mindestmenge von 
100 m³ zu errichten ist. 

Damit werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen in Form der Sicherung einer Fläche 
für die Bereitstellung für die Löschwasserversorgung (z.B. Löschwasserteich, Zisterne) ge-
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schaffen und eine wesentliche Voraussetzung für eine gesicherte Erschließung i.S. des § 30 
(1) BauGB geschaffen. 

Anordnung von Hydranten 

Die Ausführungen zur Anordnung von Hydranten und die Berücksichtigung der einschlägigen 
Regelwerke werden zur Kenntnis genommen. Dieser Belang berührt nicht den Aufgaben- 
und Zuständigkeitsbereich der Bauleitplanung. Vielmehr ist dieser Belang in der nachfolgen-
den Ausbau- und Erschließungsplanung abschließend zu berücksichtigen.  

 

Naturschutz 
Fachbeitrag Naturschutz 

In der Begründung zur 1. Änderung und Erweiterung wird der Sinn und Zweck der frühzeiti-
gen Behördenbeteiligung gemäß der Rechtsgrundlage des § 4 (1) BauGB dargelegt.  

Demnach dient diese insbesondere der Vorprüfung bzw. dem Scoping im Rahmen der not-
wendigen Umweltprüfung. Insbesondere erwartet die Gemeinde Angaben zum erforderlichen 
Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB.  

Die Information der Fachbehörden über die gemeindlichen Planungsabsichten soll diesen 
bereits möglichst frühzeitig ermöglichen, effektiv Einfluss auf das Bauleitplanverfahren neh-
men zu können. Damit soll der „externe“ Sachverstand möglichst frühzeitig in den Planungs-
prozess ein fliesen. 

Insbesondere soll die frühzeitige Behördenbeteiligung die planende Gemeinde unterstützen 
und unnötige eigene Ermittlungen erübrigen, was wiederum den Zeit- und Kostenaufwand 
verringert (siehe Battis, Krautzberger, Löhr im Kommentar zum Baugesetzbuch, 12. Auflage, 
C.H. Beck-Verlag, zu § 4, Randnummer 4) 

Wie in der Begründung in Kapitel 2 ausgeführt, waren zum Zeitpunkt der Einleitung der früh-
zeitigen Behördenbeteiligung noch nicht alle Planungsparameter abschließend geklärt, so 
dass die frühzeitigen Beteiligungsverfahren entsprechend der gesetzlichen Grundlage des § 
4 (1) BauGB auf der Grundlage vereinfachter Planunterlagen durchgeführt wurden.  

Aus diesem Grund war den Unterlagen auch noch kein Fachbeitrag Naturschutz oder sonsti-
ge fachplanerische Gutachten beigefügt.  

Dieser wird nun unter Berücksichtigung der vorgebrachten naturfachplanerischen Anregun-
gen erstellt und vor der Durchführung der (2.) Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung in 
den Bebauungsplan integriert.  

Die der Naturschutzbehörde vorgelegten Planunterlagen entsprechen dem in § 4 (1) BauGB 
geforderten Standard und haben der Unteren Naturschutzbehörde – wie im Übrigen auch 
den sonstigen Fachbehörden – eine dem Stand der Planung entsprechende fachbehördliche 
Beurteilung ermöglicht. 

Unter Berücksichtigung des  dargestellten Sachverhalts sind die Ausführungen der Unteren 
Naturschutzbehörden zurückzuweisen. 

 

Maßstäblichkeit 

Die vorgebrachte Anregung, wonach der in der Planurkunde angegebene Maßstab nicht mit 
der Wirklichkeit übereinstimmt, so dass eine Lesbarkeit/ ein Nachvollziehen der Planung er-
heblich erschwert ist, kann von hier aus nicht nachvollzogen werden.  



Ortsgemeinde Anschau          13 
1. Änderung und Erweiterung des rechtskräftigen Bebauungsplans '’Auf Weiler Büsch’’   
Abwägung        
  

 

 
 

 
WeSt-Stadtplaner  Tannenweg 10  56751 Polch 

Telefon 02654/964573  Fax 02654/964574 

WeSt
Stadtplaner

Durch den Investor bzw. das beauftragte Planungsbüro wurde kein Bebauungsplan in Pa-
pierform an die Naturschutzbehörde übersandt.  

Eine „Unmaßstäblichkeit“ kann sich aus einer „fehlerhaften“ Einstellung beim Ausdruck erge-
ben haben.  

Relevante Auswirkungen für den Abwägungsvorgang sind hieraus jedoch nicht abzuleiten.  

 

Größe und Umfang der Ausweisung der gewerblichen Baufläche 

In der Begründung sind im Teil A, Kapitel 1 das Erfordernis der Planung sowie die Planungs-
leitziele angeführt. 

Hier ist insbesondere auf das Planungserfordernis für den ortsansässigen Zimmereibetrieb 
eingegangen worden. So hat die betriebliche Entwicklung in den letzten Jahren dazu geführt, 
dass für diesen Betrieb ein Erweiterungsbedarf besteht.  

Aufgrund der gegebenen Rahmenbedingungen auf dem Betriebsgrundstück und den hieraus 
resultierenden innerbetrieblichen Abläufen ist eine Erweiterung des Betriebs unter Inan-
spruchnahme der nordöstlich der bestehenden Gebäude gelegenen Flächenteile notwendig. 
Vorrangiges Ziel des Antragstellers ist die Schaffung des Baurechts für seine betriebliche 
Entwicklung.  

Im Vorfeld der Einleitung des Verfahrens zur 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungs-
plans hat die Ortsgemeinde das Planungserfordernis i.S. des § 1 (3) BauGB geprüft. Seitens 
der Ortsgemeinde werden insbesondere die in § 1 (6) Nr. 8a BauGB verankerten Belange 
der Wirtschaft zur Rechtfertigung der Planung angeführt.  

Demnach hat eine planende Gemeinde u.a. die Aufgabe, die Belange der Wirtschaft durch 
ein ausreichendes, den wirtschaftlichen Bedürfnissen entsprechendes Flächenangebot zu 
berücksichtigen. 

Im vorliegenden Fall ist es für die Ortsgemeinde von Bedeutung, die Standortinteressen ei-
nes ortsansässigen Unternehmens an der weiteren Ausnutzung des vorhandenen Bestandes 
sowie das Bedürfnis nach Betriebserweiterung und -entwicklung zu gewährleisten. Die hin-
reichend konkret geäußerten Erweiterungsabsichten und zwischenzeitlich (tlw.) vollzogene 
bauliche Betriebsentwicklung des Zimmereibetriebs haben die Ortsgemeinde zur 1. Ände-
rung und Erweiterung des rechtskräftigen Bebauungsplans und somit gleichzeitig zur Erwei-
terung der bisher überplanten gewerblicher Bauflächen veranlasst. 

Damit will die Ortsgemeinde einen Beitrag für eine „aktive“ Wirtschaftsförderung mit dem Ziel 
der Erhaltung und Ausbau von Wirtschaftskraft vor Ort leisten. Ein weiteres Ziel ist die Schaf-
fung bzw. Erhaltung von Arbeitsplätzen vor Ort. 

Zur Begründung des städtebaulichen Erfordernisses wird weiterhin die nachhaltige Stärkung 
des vorhandenen Standortes und somit eine weitere Attraktivitätssteigerung des Gewerbe-
standortes Anschau sowie die Umsetzung der Vorgaben des Flächennutzungsplans der 
Verbandsgemeinde Vordereifel, wonach die gewerbliche Entwicklung in diesem Teilbereich 
der Ortsgemeinde Anschau bereits enthalten ist, angeführt. 

Damit erfüllt die Ortsgemeinde die rechtlichen Ansprüche, die zur Rechtfertigung des städte-
baulichen Erfordernisses gestellt werden. 

In diesem Zusammenhang ist auf die Rechtsprechung des OVG Rheinland-Pfalz, 1 C 
10503/07.OVG vom 11.10.2007 zu verweisen. In diesem Urteil ist zum Erfordernis der Pla-
nung u.a. folgendes ausgeführt: 
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„[…]Nach § 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB haben die Gemeinden die Bauleitpläne aufzustellen, so-
bald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. In der 
Rechtsprechung und im Schrifttum ist anerkannt, dass die Entscheidung, ob und in welcher 
Form und in welchem Umfang eine Planung betrieben wird, grundsätzlich dem gerichtlich 
nicht überprüfbaren Planungsermessen der Gemeinde obliegt und das Tatbestandsmerkmal 
der Erforderlichkeit praktisch nur bei groben und einigermaßen offensichtlichen Missgriffen 
eine Schranke der Planungsbefugnis darstellt.  

Was die städtebaulichen Entwicklung und Ordnung i.S. des § 1 Abs. 3 BauGB erfordert, ist 
nicht nach allgemeinen Grundsätzen aus räumlichen Vorgegebenheiten oder sonstigen abs-
trakten Vorgaben zu bestimmen.  

Vielmehr legt die Gemeinde Kraft ihrer Planungshoheit und planerischen Gestaltungsfreiheit 
selbst fest, welche städtebauliche Konzeption mit der Planung verfolgt wird; der Begriff der 
städtebaulichen Entwicklung und Ordnung wird durch die politischen Willensentscheidungen 
der Gemeinde ausgefüllt (vgl. BVerwG, Urteil vom 25. November 1999, NVwZ 2000, 813, 
814).  

Insoweit besitzt die Gemeinde im Bereich der städtebaulichen Erforderlichkeit ein weites pla-
nerisches Ermessen. Werden mit einer planerischen Festsetzung Ziele im Rahmen des der 
Planung zugrunde liegenden städtebaulichen Konzepts verfolgt, dann ist auch die Festset-
zung erforderlich i.S. von § 1 Abs. 3 BauGB.  

Zur Planung befugt ist die Gemeinde schon dann, wenn sie hierfür hinreichend wichtige städ-
tebauliche Allgemeinbelange ins Feld führen kann (vgl. Urteil des Senats vom 29. August 
2007 – 1 A 10076/07.OVG – m.w.N.). 

Aus dem dargestellten Sachverhalt ergibt sich eine ausreichende Begründung des Pla-
nungserfordernisses. 

 

Pflanzstreifen und überbaubare Grundstücksfläche 

Der Anregung der Unteren Naturschutzbehörde wird wie folgt Rechnung getragen: 

1. Der an der nordwestlichen Geltungsbereichsgrenze verlaufende Pflanzstreifen wird 
mit einer Breite von 5 m (bisher 3 m) festgesetzt. 

2. Zwischen der überbaubaren Grundstücksfläche und dem Pflanzstreifen verbleibt ein 
Mindestanstand von 1 m. Unter Berücksichtigung der Bestandsbebauung und der 
Absicht des Vorhabenträgers im Erweiterungsfall niveaugleich an der bestehenden 
Halle anbauen zu können, wird der Pflanzstreifen in nordwestliche Richtung verscho-
ben. 

  

Zeitpunkt zur Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen 

Grundsätzlich gilt, dass zum Zeitpunkt des mit dem durch den Plan ermöglichten Eingriff der 
Ausgleich für Natur und Landschaft zu erfolgen hat.  

Dies bedeutet, dass die Umsetzung der naturschutzrechtlichen Festsetzungen des Bebau-
ungsplans in der Regel in der Baugenehmigung vollzogen wird. Im Rahmen von Auflagen 
bzw. Nebenbestimmungen werden die dem naturschutzrechtlichen Ausgleich dienenden 
Maßnahmen Bestandteil der Baugenehmigung. Hier können u.a. Fristen festgelegt werden, 
innerhalb derer die Vornahme der jeweiligen Ausgleichsmaßnahme durchzuführen ist.  
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Vor diesem Hintergrund besteht aus planungsrechtlicher Sicht keine Notwendigkeit eine 
Festsetzung für die zeitliche Umsetzung in die 1. Änderung und Erweiterung aufzunehmen. 
Wie dargestellt, steht mit der Baugenehmigung ein wirkungsvolles Instrument für die Rege-
lung der zeitlichen Umsetzung zur Verfügung. Diese „Konfliktbewältigung“ muss daher nicht 
zwingend im Bebauungsplan erfolgen. In der Ebene der 1. Änderung und Erweiterung erfolgt 
lediglich die planungsrechtliche Sicherung der für den Ausgleich vorgesehenen Flächen bzw. 
Maßnahmen.  

Alternativ bietet sich für die Ortsgemeinde der Abschluss eines städtebaulichen Vertrags 
nach § 11 BauGB mit dem Vorhabenträger an. Hierin können Regelungen zur Umsetzung 
der Ausgleichsmaßnahmen verbindlich getroffen werden. 

Für die im Plangebiet bereits vorhandenen baulichen Anlagen sind einschließlich der im letz-
ten Jahr vorgenommenen Erweiterung entsprechende Baugenehmigungen erteilt worden. 
Grundsätzlich waren für die Zulässigkeitsbeurteilung und auch den notwendigen Ausgleich 
die Vorgaben des rechtsverbindlichen Bebauungsplans heranzuziehen. 

Für das von den Festsetzungen des rechtsverbindlichen Bebauungsplans abweichende Ge-
bäude (Abbundhalle) hat im Rahmen der Baugenehmigung eine naturschutzfachplanerische 
Betrachtung unter Einbeziehung der Unteren Naturschutzbehörde stattgefunden. Dabei wur-
den grünordnerische Maßnahmen festgelegt, die im Wesentlichen auf den Vorgaben des 
seinerzeit bereits vorliegenden Bebauungsplan-Vorentwurfs basierten.  

Für die Sicherung der Ausgleichsmaßnahmen wurden durch den Investor aufgrund der For-
derung der Unteren Naturschutzbehörde eine Bürgschaften hinterlegt. Weiterhin wurde sei-
tens der Unteren Naturschutzbehörde vor Erteilung der Baugenehmigung ein entsprechen-
der Grundbucheintrag zur Duldung und dauerhaften Erhaltung bzw. Pflege der naturschutz-
fachlichen Kompensationsmaßnahmen zugunsten des Landkreises Mayen-Koblenz als Un-
tere Naturschutzbehörde gefordert (siehe hierzu Baugenehmigung vom 17.12.2013, Az.: 63-
2013-01766, Allgemeine Auflagen, Bedingungen und Hinweise zur Baugenehmigung, Ziffer 
8 unter Verweis auf die Stellungnahme der UNB vom 16.12.2013, Az.: 70-2013-31017). 

Die nachhaltige Umsetzung der notwendigen Maßnahmen ist somit gewährleistet und ein 
darüber hinausgehender Handlungsbedarf in der Ebene der 1. Änderung und Erweiterung 
des Bebauungsplans ergibt sich nicht.  

Die Umsetzung der festgelegten Ausgleichsmaßnahmen für die bereits errichteten Gebäude 
unterliegt der Überwachung der Genehmigungsbehörde i.V.m. der Unteren Naturschutzbe-
hörde. 

 

Wasserwirtschaft 
Die Ausführungen, dass eine Betroffenheit von relevanten Schutzgebieten und Gewässer im 
Plangebiet nicht gegeben ist, sind lediglich zur Kenntnis zu nehmen.  

Für die 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans besteht kein weiterer planeri-
scher bzw. abwägungsrelevanter Handlungsbedarf. 

Zur Niederschlagswasserbewirtschaftung wurde im Nachgang zu frühzeitigen Beteiligungs-
verfahren die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, 
eine Abstimmung durch den Vorhabenträger herbeigeführt. Dies war notwendig, da die SGD 
Nord im Beteiligungsverfahren keine Stellungnahme abgegeben hatte  
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Die SGD Nord hat per Mail vom 13.11.2015 folgendes mitgeteilt: 

„Sehr geehrter Herr Schmitz,  

mit Schreiben vom 22.05.2015 hatte uns die Verbandsgemeinde Vordereifel zur 1. Änderung 
und Erweiterung des Bebauungsplanes „Auf Weiler Büsch“, im Rahmen der frühzeitigen Be-
teiligung angeschrieben. 

Von dieser Änderung/Erweiterung sind keine wasser- und abfallwirtschaftlichen Belange be-
troffen. Da zudem eine breitflächige, dezentrale Versickerung des Niederschlagswassers 
vorgesehen ist bestehen unsererseits keine Bedenken gegen die Planung. Eine Stellung-
nahme unsererseits war daher entbehrlich. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag  

Andreas Nilles“ 

 

Im Abwägungsvorgang zum Belang Brandschutz wurde dargelegt, dass im nordwestlichen 
Teil des Bebauungsplans auf der Grundlage des § 9 (1) Nr. 12 BauGB eine Fläche für Ver-
sorgungsanlagen mit der Zweckbestimmung „Löschwasser“ festgesetzt wird. In Ergänzung 
hierzu wird durch textliche Festsetzung geregelt, dass innerhalb dieser Fläche eine Einrich-
tung für die Vorhaltung von Löschwasser mit einer Mindestmenge von 100 m³ zu errichten 
ist. 

Damit werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen in Form der Sicherung einer Fläche 
für die Bereitstellung für die Löschwasserversorgung (z.B. Löschwasserteich, Zisterne) ge-
schaffen und eine wesentliche Voraussetzung für eine gesicherte Erschließung i.S. des § 30 
(1) BauGB geschaffen. 

Die Einspeisung dieser Löschwassereinrichtung erfolgt mit den im Plangebiet anfallenden 
Niederschlagswasser. Überschüssiges Wasser wird in die nördlich an das Plangebiet an-
grenzende landwirtschaftliche Nutzfläche geleitet und dort breitflächig zur Versickerung ge-
bracht. Die Fläche steht im Eigentum des Vorhabenträgers, so dass die Verfügbarkeit und 
somit die Umsetzung gewährleistet ist.   
 

Beschlussvorschlag 

Die Anregungen zum Belang Bauleitplanung werden – wie dem jeweiligen Sachverhalt zu 
den einzelnen Belangen in der abwägenden Stellungnahme zu entnehmen ist – berücksich-
tigt bzw. nicht berücksichtigt. 

Die Anregungen zum Brandschutz werden entsprechend den Ausführungen in der abwä-
genden Stellungnahme berücksichtigt. 

Die Anregungen zum Naturschutz werden – wie dem jeweiligen Sachverhalt zu den einzel-
nen Belangen in der abwägenden Stellungnahme zu entnehmen ist – berücksichtigt bzw. 
nicht berücksichtigt. 

Der Anregung zur Wasserwirtschaft, wonach keine relevanten Schutzgebiete und Gewäs-
ser im Plangebiet betroffen sind, wird zur Kenntnis genommen. 

Die Anregungen zur Niederschlagswasserbewirtschaftung werden – wie in der abwägenden 
Stellungnahme dargelegt - berücksichtigt. 
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Abstimmungsergebnis 

Etwaige Anträge: 

 

 

 

Beschlussfassung: 

 

Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig/  Zustimmungen 

   Ablehnungen 

   Stimmenthaltungen 
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3.2 Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Referat Abfallwirtschaft Schreiben vom 07.07.2015 
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Abwägungsvorgang 

In der Stellungnahme der Abfallbehörde ist im Betreff der Bebauungsplan „Im Strang“ sowie 
in den Anregungen die Erschließungsstraße „Dorfstraße“ angeführt.  

Da von der 1. Änderung und Erweiterung weder der vorgenannte Bebauungsplan „Im 
Strang“ noch die Erschließungsstraße „Dorfstraße“ berührt ist, besteht grundsätzlich kein 
abwägungsrelevanter Handlungsbedarf. 

Im Zusammenhang mit der Befahrbarkeit für Abfallentsorgungsfahrzeuge im Bereich der 1. 
Änderung und Erweiterung ist folgendes auszuführen: 

Das Plangebiet ist über die Erschließungsstraße „Gewerbestraße“ erschlossen, welche in die 
Hauptstraße (K 9) mündet. Beide Straßen weisen ausreichend dimensionierte Straßenquer-
schnitte auf, um auch dem anfallenden Verkehr der Abfallentsorgungsfahrzeuge ein prob-
lemloses Befahren ermöglichen zu können. 

 

 
Beschlussvorschlag 

Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. Ein problemloses Befahren für Abfallent-
sorgungsfahrzeuge auf denen das Plangebiet erschließenden öffentlichen Erschließungs-
straßen ist gewährleistet. 

Für die Ebene der vorliegenden 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans besteht 
kein weiterer abwägungsrelevanter bzw. planerischer Handlungsbedarf. 

 

 
Abstimmungsergebnis 

Etwaige Anträge: 

 

 

 

 

Beschlussfassung: 

 

 

 

 

Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig/  Zustimmungen 

   Ablehnungen 

   Stimmenthaltungen 
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3.3 Landesamt für Geologie und Bergbau, Schreiben vom 15.06.2015 
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Abwägungsvorgang 

Bergbau/ Altbergbau 

In die Textfestsetzungen wird unter Ordnungsbuchstabe C folgender Hinweis aufgenommen: 

„Das Landesamt für Geologie und Bergbau hat mit Schreiben vom 15.06.2015 mitgeteilt, 
dass der Geltungsbereich des Bebauungsplans vom auf Eisen verliehenen, bereits erlo-
schenen Bergwerksfeld „Hecker“ liegt.  

Über tatsächlich erfolgten Abbau in diesem Bergwerksfeld liegen der Behörde keine Doku-
mentationen oder Hinweise vor. In dem in Rede stehenden Gebiet erfolgt kein aktueller 
Bergbau unter Bergaufsicht. 

Bei der Realisierung von Vorhaben im Geltungsbereich werden daher Baugrunduntersu-
chungen empfohlen.“ 
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Boden und Baugrund 

Die Anregungen berühren die der Bauleitplanung nachfolgende Ebene der Baugenehmigung 
und deren Umsetzung. 

Für die Ebene der vorliegenden 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans besteht 
kein weiterer abwägungsrelevanter bzw. planerischer Handlungsbedarf. 

 

Mineralische Rohstoffe 

Bestandteil des Fachbeitrags Naturschutz ist eine Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung.  

Diese hat gezeigt, dass zur vollständigen Kompensation eine Fläche mit einer Größe von 
3.412 m² notwendig wird. In Abstimmung mit dem Vorhabenträger soll hierzu die Parzelle 
Gemarkung Anschau, Flur 5, Nr. 3/1 tlw. herangezogen werden. Diese liegt südöstlich des 
Plangebiets und soll von intensiv genutzter Ackerfläche in eine extensive Grünfläche umge-
wandelt werden. 

Lt. Planzeichnung des Regionalen Raumordnungsplans 2006 sowie dem in Aufstellung be-
findlichen Plans sind keine Vorrangflächen für die Rohstoffgewinnung im Bereich der exter-
nen Kompensationsfläche dargestellt. 

Aufgrund der Eigentumsverhältnisse ist die Verfügbarkeit der Fläche dauerhaft gegeben. Zur 
Sicherung der künftigen Funktion als Kompensationsfläche wird der betroffene Flächenteil 
gemäß Vorgabe des Fachbeitrags Naturschutz in den Geltungsbereich des Bebauungsplans 
einbezogen.   

Die Anregung wird berücksichtigt. Für die Ebene der vorliegenden 1. Änderung und Erweite-
rung des Bebauungsplans besteht kein weiterer abwägungsrelevanter bzw. planerischer 
Handlungsbedarf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb.: Lage der externen Kompensationsfläche, Gemarkung Anschau, Flur 5, Nr. 3/1 tlw., Quelle Fachbeitrag Naturschutz, Pla-
nungsbüro Valerius, Dorselermühle 1, 53533 Dorsel 
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Radonprognose 

Kein Abwägungsbedarf 

 
Beschlussvorschlag 

Die Anregung zum Belang Bergbau/ Altbergbau wird – wie in der abwägenden Stellungnah-
me dargelegt – berücksichtigt. 

Für die Belange Boden und Baugrund (allgemein) sowie Radonprognose besteht kein Ab-
wägungsbedarf. 

Zur Sicherung der künftigen Funktion als Kompensationsfläche wird der betroffene Flächen-
teil der Parzelle Gemarkung Anschau, Flur 5, Nr. 3/1 tlw. gemäß Vorgabe des Fachbeitrags 
Naturschutz in den Geltungsbereich des Bebauungsplans einbezogen. Es erfolgt die Fest-
setzung einer Fläche für die Landwirtschaft nach § 9 (1) Nr. 18 BauGB in Überlagerung mit 
der Festsetzung nach § 9 (1) Nr. 20 BauGB, wonach als Maßnahme zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft eine intensiv genutzte landwirtschaft-
liche Fläche zu Extensiv-Grünland umzuwandeln ist.   

 
Abstimmungsergebnis 

Etwaige Anträge: 

 

 

Beschlussfassung: 

 

 

Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig/  Zustimmungen 

   Ablehnungen 

   Stimmenthaltungen 
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3.4 Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz , Schreiben vom 03.06.2015 
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Abwägungsvorgang 

Bestandteil des Fachbeitrags Naturschutz ist eine Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung.  

Diese hat gezeigt, dass zur vollständigen Kompensation eine Fläche mit einer Größe von 
3.412 m² notwendig wird. In Abstimmung mit dem Vorhabenträger soll hierzu die Parzelle 
Gemarkung Anschau, Flur 5, Nr. 3/1 tlw. herangezogen werden. Diese liegt südöstlich des 
Plangebiets und soll von intensiv genutzter Ackerfläche in eine extensive Grünfläche umge-
wandelt werden. 

Die Fläche steht im Eigentum des Vorhabenträgers und ist zur Zeit an einen Landwirt ver-
pachtet. Eine Existenzgefährdung durch den Wegfall der vorgenannten Teilfläche für die in-
tensive landwirtschaftliche Nutzung ist für den Landwirt nicht gegeben, da er seine Existenz 
nicht auf die Pachtfläche aufbauen und somit nachhaltig sichern kann. 

Weiterhin findet kein vollständiger Entzug der landwirtschaftlichen Nutzfläche statt. Lt. den 
Ausführungen des Fachbeitrags Naturschutz ist eine extensive Grünlandfläche zu entwi-
ckeln, für die wahlweise eine entsprechende Pflege in Form von Mahd oder aber eine Be-
weidung durchgeführt werden soll. 

Schließlich wird mit der ausgewählten Ausgleichsfläche dem funktionalen Anspruch an den 
naturfachplanerischen Ausgleich Rechnung getragen.  

Zudem ist aufgrund der Eigentumsverhältnisse die Verfügbarkeit der Fläche dauerhaft gege-
ben. Zur Sicherung der künftigen Funktion als Kompensationsfläche wird der betroffene Flä-
chenteil gemäß Vorgabe des Fachbeitrags Naturschutz in den Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans einbezogen.   

Die Anregung, wonach für die Ausgleichsmaßnahmen keine landwirtschaftlichen Nutzflächen 
herangezogen werden sollen, wird aus den dargelegten Gründen nicht berücksichtigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb.: Lage der externen Kompensationsfläche, Gemarkung Anschau, Flur 5, Nr. 3/1 tlw., Quelle Fachbeitrag Naturschutz, Pla-
nungsbüro Valerius, Dorselermühle 1, 53533 Dorsel 



Ortsgemeinde Anschau          26 
1. Änderung und Erweiterung des rechtskräftigen Bebauungsplans '’Auf Weiler Büsch’’   
Abwägung        
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Beschlussvorschlag 

Die Anregung, wonach für die Ausgleichsmaßnahmen keine landwirtschaftlichen Nutzflächen 
herangezogen werden sollen, wird aus den in der abwägenden Stellungnahme dargelegten 
Gründen nicht berücksichtigt. 

Zur Sicherung der künftigen Funktion als Kompensationsfläche wird der betroffene Flächen-
teil der Parzelle Gemarkung Anschau, Flur 5, Nr. 3/1 tlw. gemäß Vorgabe des Fachbeitrags 
Naturschutz in den Geltungsbereich des Bebauungsplans einbezogen. Es erfolgt die Fest-
setzung einer Fläche für die Landwirtschaft nach § 9 (1) Nr. 18 BauGB in Überlagerung mit 
der Festsetzung nach § 9 (1) Nr. 20 BauGB, wonach als Maßnahme zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft eine intensiv genutzte landwirtschaft-
liche Fläche zu Extensiv-Grünland umzuwandeln ist.   

 
 

Abstimmungsergebnis 

Etwaige Anträge: 

 

 

Beschlussfassung: 

 

 

Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig/  Zustimmungen 

   Ablehnungen 

   Stimmenthaltungen 
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3.5 Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie Rheinland-Pfalz, 

Schreiben vom 01.06.2015 
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Abwägungsvorgang 

In den Textfestsetzungen ist unter C, Ziffer 3 ein entsprechender Hinweis auf die Melde-
pflicht nach §§ 16 bis 21 DSchG bereits enthalten. 

Für die Ebene der vorliegenden 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans besteht 
kein weiterer abwägungsrelevanter bzw. planerischer Handlungsbedarf. 

 
Beschlussvorschlag 

Die Anregung ist - wie in der abwägenden Stellungnahme dargelegt – in der 1. Änderung 
und Erweiterung des Bebauungsplans bereits berücksichtigt. 
 

 

Abstimmungsergebnis 

Etwaige Anträge: 

 

 

 

Beschlussfassung: 

 

 

 

 

Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig/  Zustimmungen 

   Ablehnungen 

   Stimmenthaltungen 
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3.6 Wasserversorgungs-Zweckverband Maifeld-Eifel, Schreiben vom 24.06.2015 
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Abwägungsvorgang 

Löschwasser 

Lt. Mitteilung des zuständigen Versorgungsträgers Wasserversorgungs-Zweckverband Mai-
feld-Eifel (WVZ) kann für den Geltungsbereich der 1. Änderung und Erweiterung eine Trink- 
und Löschwassermenge von 13,4 l/s über mindestens 2 Stunden bereitgestellt werden. So-
fern eine höhere Löschwassermenge benötigt wird, ist das Plangebiet aus Sicht des Versor-
gungsträgeres nicht erschlossen. 

Da das Referat Brandschutz lt. der vorliegenden Stellungnahme einen Löschwassernach-
weis in Höhe von 1.600 l/min. über einen Zeitraum von 2 Stunden für angemessen hält, 
ergibt sich somit eine Versorgungslücke.  

Um dem in § 1 (6) BauGB verankertem Belang nach Gewährleistung einer ausreichenden 
Sicherheit der Bevölkerung i.S. des § 1 (6) BauGB gewährleisten zu können, wird daher be-
reits in der Ebene des Bebauungsplans eine entsprechende Festsetzung getroffen. Im nord-
westlichen Bereich erfolgt die Festsetzung einer Fläche für Versorgungsanlagen mit der 
Zweckbestimmung „Löschwasser“. Hierzu ist der Geltungsbereich entsprechend anzupas-
sen. In Ergänzung hierzu wird durch textliche Festsetzung geregelt, dass innerhalb dieser 
Fläche eine Einrichtung für die Vorhaltung von Löschwasser mit einer Mindestmenge von 
100 m³ zu errichten ist. 

Damit werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen in Form der Sicherung einer Fläche 
für die Bereitstellung für die Löschwasserversorgung (z.B. Löschwasserteich, Zisterne) ge-
schaffen und eine wesentliche Voraussetzung für eine gesicherte Erschließung i.S. des § 30 
(1) BauGB geschaffen. 

 

Beitragspflicht 

Die Anregung, wonach für das Plangebiet eine Beitragspflicht gemäß der Entgeltsatzung des 
WVZ entsteht, ist lediglich zur Kenntnis zu nehmen.  

Die Regelungen der Beitragspflicht unterliegen grundsätzlich nicht dem Zuständigkeitsbe-
reich des Bebauungsplans. Dieser bildet lediglich die Berechnungsgrundlage. 

Es besteht daher kein weiterer planerischer bzw. abwägungsrelevanter Handlungsbedarf.  



Ortsgemeinde Anschau          31 
1. Änderung und Erweiterung des rechtskräftigen Bebauungsplans '’Auf Weiler Büsch’’   
Abwägung        
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Beschlussvorschlag 

Die Anregungen zur Löschwasserversorgung werden entsprechend den Ausführungen in 
der abwägenden Stellungnahme berücksichtigt. 

Die Anregungen zur Beitragspflicht gemäß der Entgeltsatzung des WVZ werden zur Kennt-
nis genommen. 

 

 
Abstimmungsergebnis 

Etwaige Anträge: 

 

 

Beschlussfassung: 

 

Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig/  Zustimmungen 

   Ablehnungen 

   Stimmenthaltungen 
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3.7 Verbandsgemeindeverwaltung Vordereifel, Abwasserwerk Vordereifel, Schreiben vom 

28.05.2015 
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Abwägungsvorgang 

Abwasserbeseitigung 

a) Schmutzwasser 

Die Aussage, wonach das im Plangebiet anfallende Schmutzwasser entsprechend den Aus-
sagen in der Begründung in die vorhandene Ortskanalisation abgeleitet werden kann, wird 
zur Kenntnis genommen.  
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Für die Ebene der vorliegenden 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans besteht 
kein weiterer abwägungsrelevanter bzw. planerischer Handlungsbedarf. 

 

b) Niederschlagswasser 

Im Abwägungsvorgang zum Belang Brandschutz wurde dargelegt, dass im nordwestlichen 
Teil des Bebauungsplans auf der Grundlage des § 9 (1) Nr. 12 BauGB eine Fläche für Ver-
sorgungsanlagen mit der Zweckbestimmung „Löschwasser“ festgesetzt wird. In Ergänzung 
hierzu wird durch textliche Festsetzung geregelt, dass innerhalb dieser Fläche eine Einrich-
tung für die Vorhaltung von Löschwasser mit einer Mindestmenge von 100 m³ zu errichten 
ist. 

Damit werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen in Form der Sicherung einer Fläche 
für die Bereitstellung für die Löschwasserversorgung (z.B. Löschwasserteich, Zisterne) ge-
schaffen und eine wesentliche Voraussetzung für eine gesicherte Erschließung i.S. des § 30 
(1) BauGB geschaffen. 

Die Einspeisung dieser Löschwassereinrichtung erfolgt mit den im Plangebiet anfallenden 
Niederschlagswasser. Überschüssiges Wasser wird in die nördlich an das Plangebiet an-
grenzende landwirtschaftliche Nutzfläche geleitet und dort breitflächig zur Versickerung ge-
bracht. Die Fläche steht im Eigentum des Vorhabenträgers, so dass die Verfügbarkeit und 
somit die Umsetzung gewährleistet ist.   

 

Beitragsrechtliche Aspekte 

Die Anregung, wonach für das Plangebiet eine Beitragspflicht gemäß der Entgeltsatzung 
Abwasserbeseitigung der Verbandsgemeinde Vordereifel für das Schmutz- und Nieder-
schlagswasser entsteht, ist zur Kenntnis zu nehmen.  

Die Regelungen der Beitragspflicht unterliegen grundsätzlich nicht dem Zuständigkeitsbe-
reich des Bebauungsplans. Dieser bildet lediglich die Berechnungsgrundlage. 

Ebenso wird die Aussage zur Anzeigepflicht bei Nutzung von Niederschlagswasser zu 
Brauchwasserzwecken zur Kenntnis genommen. 

Für die Ebene der vorliegenden 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans ergibt 
sich aufgrund der vorgebrachten Anregungen kein weiterer abwägungsrelevanter bzw. pla-
nerischer Handlungsbedarf. 

 
Beschlussvorschlag 

Die Aussage zur Beseitigung des im Plangebiet anfallenden Schmutzwassers in die vorhan-
dene Ortskanalisation wird zur Kenntnis genommen.  

Die Anregungen zur Niederschlagswasserbewirtschaftung werden – wie in der abwägenden 
Stellungnahme dargelegt - berücksichtigt. 

Die Anregungen zur Beitragspflicht gemäß der Entgeltsatzung Verbandsgemeinde Vorderei-
fel für das Schmutz- und Niederschlagswasser werden ebenso zur Kenntnis genommen wie 
die Anzeigepflicht bei Nutzung von Niederschlagswasser zu Brauchwasserzwecken beim 
Träger der Abwasserbeseitigung. 
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3.8 Landesjagdverband Rheinland-Pfalz e.V., Schreiben vom 24.06.2015 
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Abwägungsvorgang 

Grundsätzlich gilt, dass zum Zeitpunkt des mit dem durch den Plan ermöglichten Eingriff der 
Ausgleich für Natur und Landschaft zu erfolgen hat.  

Dies bedeutet, dass die Umsetzung der naturschutzrechtlichen Festsetzungen des Bebau-
ungsplans in der Regel in der Baugenehmigung vollzogen wird. Im Rahmen von Auflagen 
bzw. Nebenbestimmungen werden die dem naturschutzrechtlichen Ausgleich dienenden 
Maßnahmen Bestandteil der Baugenehmigung. Hier können u.a. Fristen festgelegt werden, 
innerhalb derer die Vornahme der jeweiligen Ausgleichsmaßnahme durchzuführen ist. Vor 
diesem Hintergrund besteht aus planungsrechtlicher Sicht keine Notwendigkeit eine Festset-
zung für die zeitliche Umsetzung in die 1. Änderung und Erweiterung aufzunehmen.  

Wie dargestellt, steht mit der Baugenehmigung ein wirkungsvolles Instrument für die Rege-
lung der zeitlichen Umsetzung zur Verfügung. Diese „Konfliktbewältigung“ muss daher nicht 
zwingend im Bebauungsplan erfolgen. In der Ebene der 1. Änderung und Erweiterung erfolgt 
lediglich die planungsrechtliche Sicherung der für den Ausgleich vorgesehenen Flächen bzw. 
Maßnahmen.  

 

 
Beschlussvorschlag 

Die Anregung zur Umsetzung der Ausgleichsmaßnahme in angemessener Zeit wird entspre-
chend der in der abwägenden Stellungnahme dargelegten Frist berücksichtigt. 
 

 

Abstimmungsergebnis 

Etwaige Anträge: 

 

 

 

 

Beschlussfassung: 

 

Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig/  Zustimmungen 

   Ablehnungen 

   Stimmenthaltungen 


